
Infektionskrankheiten
in der freiwilligen Feuerwehr!

Vortrag anlässlich des Treffens der Kreisfeuerwehrärzte Niedersachsens am 
25.04.2007 in Hannover.

Folkert Grothusmann
Facharzt für Allgemeinmedizin, Betriebsmedizin, Rettungsmedizin
Löschmeister, seit 24 Jahren im aktiven Feuerwehrdienst in einer Schwerpunktwehr
Kreisfeuerwehrarzt Landkreis Lüneburg 
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1. Einleitung

Der Mensch ist in seinem Leben permanent dem Risiko von Infektionen ausgesetzt. 
Das Mitglied der freiwilligen Feuerwehr macht hier selbstverständlich keine Ausnahme. 
Im Einsatzgeschehen können dabei durchaus spezielle Infektionen auf den 
Feuerwehrmann lauern. 
Das Empfinden des Risikos ist dabei immer sehr von Emotionen gesteuert. 
Unwahrscheinliche Risiken werden als bedrohlich empfunden, tatsächliche Risiken als 
Bagatelle abgetan. 
Die Impfstoffhersteller, die bunten Medien und leider auch einige Ärzte tragen häufig 
nicht zu einer Beruhigung der Situation bei, sondern schüren Panik. Die einen aus 
wirtschaftlichem Interesse die anderen aus missverstandener Sorgfaltspflicht. 
So kommt es, dass Gelder in unsinnige oder unnütze Schutzmassnahmen gesteckt 
werden. Gelder, die den Feuerwehren in Zeiten leerer Kassen an anderer Stelle 
abgezogen werden. 
Daher ist es sicherlich sinnvoll, sich diesem Thema einmal sachlich zu nähern. 
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2. Infektarten
 
Welche Infekte können im Feuerwehrdienst auf den Feuerwehrmann lauern?
Selbstverständlich kann -wie im richtigen Leben- eine schier endlose Zahl an 
Infektionen zur Erkrankung eines Kameraden führen. 
Für einige virale Erkrankungen besteht im Einsatzgeschehen ein (zumindest 
empfundenes) erhöhtes Risiko. 

Dieses sind: 
 
Hepatitis A 
Übertragungsweg: Fäkal oral (Schmierinfektion ?),
Häufigkeit: ca.2000 gemeldete Fälle jährlich (Quelle RKI) 
Verlauf 1% hochakut, sonst bis  12 Wochen, 
Therapie symptomatisch
 
Hepatitis B 
Übertragungsweg: Blut, Blutprodukte, Sexuelle Kontakte  
Häufigkeit: 0,4-0,8 % chronisch Infektiös =600.000 Bundesbürger  (Quelle RKI) 
Verlauf ca. 1/3 chronisch, davon geht ca. 1/3 in Leberkrebs über 
Therapie Interferon. Eine Heilung ist nicht immer möglich.  
 
Hepatitis  C 
Übertragungsweg: Blut, Blutprodukte, Sexuelle Kontakte  
Häufigkeit 0,4-0,7 % chronisch Infektiös = 400.000 Bundesbürger  (Quelle RKI) 
Verlauf ca. 2/3 chronisch, davon geht ca. 1/3 in Leberkrebs über 
Therapie Interferon. Eine Heilung ist nicht immer möglich.  
 
HIV   
Übertragungsweg: Blut, Blutprodukte, Sexuelle Kontakte  
Häufigkeit 0,07 %  Infektiös = 56.000 Bundesbürger  (Quelle RKI) 
Therapie Antiviral 

3. Rechtslage

Eine spezielle Unfallverhütungs- oder Dienstvorschrift für den Umgang mit infektiösem 
Material in der freiwilligen Feuerwehr ist dem Autor nicht bekannt. Andererseits halte ich 
sie auch nicht für notwendig. 

Es sind genügend anwendbare anderweitige Vorschriften vorhanden. 

Die Biostoffverordnung  (BioStoffV) von 1999 schreibt  im Anhang 4 eine Untersuchung 
auf Hepatitis B (und Impfung) und Hepatitis C  (Anlage 1) für Mitarbeiter in Notfall und 
Rettungsdiensten vor .

Art und  Umfang der Untersuchung wird in der G 42 (VBG 100) vorgeschrieben.

Die  TRBA 250 (Technische Regel biologische Arbeitsstoffe) als Durchführungs-
bestimmung für die Biostoffverordnung teilt auch in ihrer Neufassung (07/2006) 
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Ersthelfer in die Schutzstufe 1 ein. Hier ist lediglich Persönliche Schutzausrüstung 
(Handschuhe) notwendig. 
Eine G42 (und damit Impfung) wird nicht zwingend vorgeschrieben (Anlage 2) . 

Eine Vorsorge auf Hepatitis A wird nur für Klärwerk Mitarbeiter vorgeschrieben welche 
regelmäßig (!) mit Fäkalien in Kontakt kommen.
Auch die Frage, ob solche Vorschriften auf ehrenamtliche „Mitarbeiter“ anwendbar sind, 
ist eindeutig durch das BAUA (Bundesamt für Arbeitsschutz)  festgelegt (Anlage3). 

4. Ansteckungsfähigkeit infektiöser Erkrankungen

Zur Ansteckungsfähigkeit mit Hepatitis A liegen dem Autor keine Zahlen vor. Jedoch ist 
die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet das Abwasser mit dem der FM in Kontakt 
kommt Hepatitis A in infektiösem Masse belastet ist sehr gering. Die Hepatitis A ist 
relativ selten in der Bundesrepublik (s.o., die Erkrankung (und damit die 
Virusausscheidung) verläuft nur kurz und heftig, das Abwasser ist meist schnell 
verdünnt, eine Vermehrung der Viren im Abwasser nicht möglich. 
So sind die meisten Erkrankungsfälle „Reise-Mitbringsel“. In vielen beliebten Reisorten 
ist der Ansteckungsweg, erkrankte Küchenhilfe – Salatbuffet -Tourist, oder Erkrankter –
Toilette - Düngung des Dorfackers – Salatbuffet -Tourist. 

Zur Häufigkeit von Hepatitis und HIV  in der Bevölkerung siehe oben.  

Das Risiko einer Infektion bei Kanülenstichverletzung=(Verletzung mit Fremdblut) wird 
bei: 

Hepatitis B 1:250 
Hepatitis C 1:6500
HIV         1:650.000
angegeben. (Anlage 4). 

Auch die tatsächlichen Zahlen der Unfallversicherungsträgern sprechen gegen ein 
erhöhtes Risiko. 

In 2005 wurden ca. 10 Nadelstichverletzungen im Bereich der FUK gemeldet, davon 
keine mit positivem Ergebnis. 

Auch in einer Studie der UNI Berlin kam es trotz Nadelstichverletzung in keinem von 
900 Fällen zu einer Ansteckung (Anlage5).
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5. Kosten.
 
Kosten für Impfung 
 
Impfstoff Hep.A+B ca 60 € 
(je nach Beschaffung) 3x   ca                                                                            180  €
Impfung GoÄ 1,2    16,80        50,4 €
Abschließende Laboruntersuchung Dokumentation u.ä.                                 35,55 € 
Summe                                                                                                               ca 265 €  
(Je nach Beschaffung von  Impfstoff und Laborleistung sowie Auslegung der GOÄ kann dieser Betrag 
nach oben und unten sehr variieren) 

Die Kosten für eine Nadelstichverletzung werden mit ca. 480 € angegeben. 
Da aber auch 
beim geimpften Feuerwehrkameraden eine BG-liche Untersuchung stattfinden muss, 
sind die Kosten nur unwesentlich geringer bei geimpften FF-Angehörigen. 
 
Die direkten und indirekten  Kosten für die Behandlung einer Hepatitis werden mit mehr 
als 100.000 Euro angegeben. 
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6. Konsequenzen/Diskussion :

Vor der Diskussion noch ein persönlicher Hinweis:

Der Autor ist kein kruder Gegner von Impfungen. Im Gegenteil im 
wesentlichen unterstützt er die Empfehlungen der ständigen 
Impfkommission (s.u.). 

Es soll hier nicht versucht werden, vor den Trägern der Feuerwehren zu 
kuschen und sie  aus ihrer Verantwortung zu entlassen. 

Das Risiko von Infektionskrankheiten soll nicht klein geredet werden. 
Abwasser ist hoch Infektiös! Ein hygienischer Umgang zwingend 
notwendig! Das Risiko sind aber Bakterien (!) und nicht Viren!

Eine Kanülenstichverletzung ist keine Bagatelle, sondern ein richtiger 
Berufsunfall der unbedingt ärztlich vorgestellt werden muss! 

Es soll hier nur ein sachlicher Umgang mit den Risiken und mit den finanziellen Mitteln 
erreicht werden. 

Selbstverständlich sollte dem Ehrenamtlichem genauso wenn nicht mehr Schutz 
angeboten werden wie dem gewerblichen Mitarbeiter. 

Im normalen Einsatzgeschehen ist das Risiko einer der o.a. Infektionen sehr gering. 
Dieses rechtfertigt keine generelle Empfehlung zur Kostenverpflichtung des Trägers. 
Gemäß der o.a. Rechtslage sollte eine G42 (Hepatitis) Untersuchung und Impfung nur 
bei einer besonderen Gefährdung des Feuerwehrmannes erfolgen (zum Beispiel 
regelmäßiger Einsatz im Rettungsdienst).
Genau wie im gewerblichen Arbeitsleben sollte dementsprechend für jedes Mitglied in 
einer freiwilligen Feuerwehr eine Gefährdungsbeurteilung erstellt werden, in der 
gegebenenfalls das Risiko erkannt werden kann. 
Eine Beratung im Einzelfall durch den Kreisfeuerwehrarzt ist hier sehr sinnvoll. 
 
Aufklärung über das Thema tut Not! 

• Sorgfältiger hygienischer Umgang Infektiösem Material, Kanülen, Abwasser uvm. 

• Bereitstellung und Benutzung  von PSA (Handschuhe) 

• Sofortige D-Ärztliche Vorstellung bei Nadelstichverletzung möglichst mit 
Blutprobe des Unfallopfers (Schema in Anlage 6) .

• Werbung in der Jugendfeuerwehr für Hepatitis B Impfung (dort 
Kostenübernahme durch die gesetzliche Krankenkasse). 

Diese Empfehlungen decken sich auch mit denen der FUK (siehe auch Info Blatt 
Hepatitis B).
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Ein solcher Artikel kann dieses komplexe Thema nur sehr grob umreißen. 
Die Entscheidung ob geimpft wird oder nicht muss der Verantwortliche 
letztendlich alleine fällen. Er ist aber m.E. gut beraten sich vorher 
fachkundige Hilfe zu  holen. Zum Beispiel vom zuständigen Feuerwehrarzt 
der FUK o.ä.. 

Für einen solchen Rat, für weitere Information, Quellen und Diskussionsbeiträge stehe 
ich sehr gerne zur Verfügung. 
Schriftlich: 
F.Grothusmann, Hugo-F-Hartmann-Str. 25, 21357 Bardowick
Fax 04131/854057
Email praxis.plowogro@t-online.de.
Bei email bitte betreff Feuerwehr eingeben, da sonst mein Spam-Filter zuschlägt.
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Anlage 1
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Anlage2
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Anlage 3
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Anlage 4 
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Anlage 5
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Anlage 6
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